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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 

 

Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigung 

(wpd Windenergieanlage Suderwittingen GmbH & Co. KG;  

Windenergieanlage Suderwittingen) 

 

Bekanntmachung des Landkreises Gifhorn 

– 9.3/74.01-01.37 –   

Gemäß § 21 a der Neunten Verordnung zum Bundes Immissionsschutzgesetz – 9. 

BImSchV – vom 29.05.1992 (BGBl. I S. 1001), in der derzeit geltenden Fassung, wird 

die Entscheidung über den Antrag der wpd Windenergieanlage Suderwittingen GmbH & 

Co. KG, Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, auf Errichtung und Betrieb einer 

Windenergieanlage in der Gemarkung Suderwittingen öffentlich bekannt gemacht.   

Der vollständige Bescheid und seine Begründung können in der Zeit 

vom 03.06.2024 bis zum 17.06.2024 

bei den folgenden Stellen zu den dort angegebenen Zeiten und nach telefonischer 

Voranmeldung eingesehen werden: 

Landkreis Gifhorn 

Fachbereich Umwelt – Kreishaus III, Zimmer 3.12 

Schlossplatz 3, 38518 Gifhorn  

Montag – Freitag     08.30 – 12.00 Uhr 

Dienstag      14.00 – 16.00 Uhr 

Donnerstag      14.00 – 17.00 Uhr 

Voranmeldung telefonisch: 05371 82 738 

Stadt Wittingen 

Rathaus Wittingen – Zimmer 206   

Bahnhofstraße 35, 29378 Wittingen 

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 08.00 – 12.00 Uhr  

Montag, Dienstag     14.00 – 15.30 Uhr 

Donnerstag      14.00 – 18.00 Uhr  

Voranmeldung telefonisch: 05831 261 310 o. 05831 261 311 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist (17.06.2024) gilt der Bescheid auch gegenüber 

Dritten als zugestellt. 

Diese Bekanntmachung und der zugehörige Genehmigungsbescheid sind auch auf der 

Homepage des Landkreises Gifhorn unter https://www.gifhorn.de/wirtschaft-und-

wohnen/umwelt/immissionsschutz/ einzusehen. 

Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden wie 

nachfolgend aufgeführt öffentlich bekannt gemacht: 
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I. 

1. 

Hiermit wird der wpd Windenergieanlage Suderwittingen GmbH & Co. KG, 

Stephanitorsbollwerk 3, 28217 Bremen, auf den Antrag vom 09.06.2023 gemäß §§ 4 

und 19 BImSchG i. V. m. Nr. 1.6.2 V der Verordnung über genehmigungsbedürftige 

Anlagen (4. BImSchV) sowie unter Anwendung der Regelungen des § 6 WindBG die 

Genehmigung zu der Errichtung und dem Betrieb der folgenden Anlage erteilt: 

Windenergieanlage Suderwittingen 

Standort WEA 01 

Gemarkung: Suderwittingen  Flur: 3  Flurstück: 54/1  

2. 

Die Genehmigung erstreckt sich auf die Errichtung und den Betrieb von einer 

Windenergieanlage (WEA) des Typs Vestas V162-7.2 MW mit 169 m Nabenhöhe, einer 

Leistung von 7,2 MW, einem Rotordurchmesser von 162m und einer Gesamthöhe von 

250 m. 

3. 

Die Errichtung und der Betrieb der genehmigten Anlage sind gemäß der aufgeführten 

Auflagen, Bedingungen, Nebenbestimmungen und Hinweise durchzuführen. 

4. 

Diese Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG die nach der Niedersächsischen 

Bauordnung (NBauO) zu erteilende Baugenehmigung ein. 

5. 

Die Kosten des Verfahrens sind vom Antragsteller zu tragen. 

II. – IV. 

Der Bescheid ist mit Auflagen, Nebenbestimmungen und Hinweisen, einer Begründung 

sowie Kosten verbunden (hier nicht abgedruckt). 

V. (Rechtsbehelfsbelehrung) 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

beim Landkreis Gifhorn erhoben werden. 

1. Schriftlich oder zur Niederschrift 

Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt werden. 

Die Anschrift lautet: Landkreis Gifhorn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn 

2. Auf elektronischem Weg 

Der Widerspruch kann durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach 

dem Signaturgesetz erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet:  

landkreis@gifhorn.de 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 

sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz eingelegt werden. 

Die De-Mail-Adresse lautet: landkreis@gifhorn.de-mail.de 

 

Gifhorn, 15.05.2024             

 

Landkreis Gifhorn 

 

Tobias Heilmann 

Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Gifhorn  

Negative Vorprüfung – Windpark Wahrenholz-Wesendorf 

AZ: 9.3/74.01-01.36 

 

Die Rheinenergie AG, Parkgürtel 24, 50823 Köln beabsichtigt, in der Gemarkung 

Wahrenholz (Flur 53, Flurstück 2) sowie der Gemarkung Wesendorf (Flur 2, Flurstücke 

158/2 und 159) zwei Windenergieanlagen des Typs Vestas V162-6,2 MW mit einem 

Rotordurchmesser von 162 m, einer Nabenhöhe von 119 m, einer Gesamthöhe von 200 

m und einer Nennleistung von 6,2 MW zu errichten und zu betreiben (Windpark 

Wahrenholz-Wesendorf). 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Ziffer 1.6.2 der 

Anlage 1 durch die zuständige Genehmigungsbehörde; den Landkreis Gifhorn gemäß 

Nr. 8.1 a) der ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz; im Hinblick auf die Klärung des 

Erfordernisses der Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) eine 

allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls vorzunehmen. 

Hierbei prüft die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG 

aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

haben kann, die nach § 25 Abs. 2 UVPG bei der Zulassungsentscheidung zu 

berücksichtigen wären. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach 

Einschätzung der zuständigen Behörde solche Umweltauswirkungen haben kann. 

Die vorangestellt beschriebene Prüfung oblag den nachstehend genannten 

Fachbehörden: 

- untere Naturschutzbehörde, 

- untere Wasserbehörde, 

- untere Boden- und Immissionsschutzbehörde, 

- untere Baudenkmalbehörde sowie  

- Kreisarchäologie des Landkreises Gifhorn 

und lässt sich wie folgt zusammenfassen. 

Es liegen keine begründeten Hinweise vor, dass Funktionsverluste oder starke 

Funktionsbeeinträchtigungen in Gebieten nach Nr. 2.3 der Anlage 3 UVPG auftreten 

werden oder dass die geplanten Anlagen zu erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

im Sinne des UVPG führen werden. Dementsprechend besteht im vorliegenden Fall 

keine sogenannte UVP-Pflicht.  

Die Feststellung wird hiermit entsprechend der Vorgabe des § 5 Abs. 2 UVPG öffentlich 

bekanntgegeben. Sie ist gemäß § 5 Abs. 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar. 

Gifhorn, 18.04.2024                

 

Landkreis Gifhorn 

 

Tobias Heilmann         

Landrat 
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B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

Flächennutzungsplan, 47. Änderung, Stadt Wittingen 

Die vom Rat der Stadt Wittingen in seiner Sitzung am 15.12.2022 beschlossene                  

47. Änderung des Flächennutzungsplans mit der dazugehörigen Begründung wurde vom 

Landkreis Gifhorn am 15. Mai 2024 (Aktenzeichen 6121-02/10/47) gem. § 6 BauGB 

genehmigt.  

Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Flächennutzungsplanänderung in der 

genehmigten Fassung ist der anliegenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.1 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB für die 47. 

Änderung des Flächennutzungsplans bekannt gemacht. Die 47. Änderung des 

Flächennutzungsplans wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt 

des Landkreises Gifhorn wirksam. 

Der Flächennutzungsplan einschließlich seiner Begründungen sowie einer 

zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB kann im Rathaus Wittingen, 

Bahnhofstraße 35, 29378 Wittingen während der Dienststunden von jedermann 

eingesehen werden. 

Ergänzend wird die in Kraft getretene 47. Änderung des Flächennutzungsplans mit 

Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung unter www.wittingen.eu 

>Bauleitplanung online in das Internet eingestellt und kann dort abgerufen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten 

Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach 

dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt geltend gemacht worden sind. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

Wittingen, den 21.05.2024 

Stadt Wittingen  

Ritter 

Bürgermeister 

 

                                                           
1 abgedruckt auf Seite 272 dieses Amtsblattes 
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I. 

 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 

 

der Gemeinde Jembke für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

hat der Rat der Gemeinde Jembke in der Sitzung am 21. Februar 2024 folgende 

Haushaltssatzung beschlossen. 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt  

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   

   

1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.083.600 EURO 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.907.900 EURO 

   

1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EURO 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 EURO 

   

2.  im Finanzhaushalt  

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  

 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.048.600 EURO 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.768.100 EURO 

   

2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 EURO 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 280.000 EURO 

   

2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit       0 EURO 

 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.048.600 EURO 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.048.100 EURO 

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 

veranschlagt.  

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.450.000 Euro 

festgesetzt.  
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§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

508.100 EURO festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie 

folgt festgesetzt: 

 

1.  Grundsteuer  

   

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  

(Grundsteuer A) 

 

380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

   

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 

 

§ 6 

 

Die Wertgrenzen nach § 12 KomHKVO für erhebliche Investitionen liegen bei einer 

Million € für Baumaßnahmen und 250.000 € bei sonstigen Vermögensgegenständen.  

 

Jembke, den 21. Februar 2024                                              

 

Riemenschneider 

Bürgermeister 

ll. 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 der Gemeinde Jembke 

wird hiermit verkündet. 

 

Die nach § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis 

Gifhorn am 02.05.2024 unter dem AZ.: 111-09-02/4-1 erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 03.06. bis einschl. 

11.06.2024 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 

Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 

 

Jembke, den 08.05.2024     

 

Riemenschneider 

Bürgermeister 

 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 

Bebauungsplan "Hauptstraße 2" mit Örtlicher Bauvorschrift 

Gemeinde Jembke 

 

Der Rat der Gemeinde Jembke hat in seiner Sitzung am 24.04.2024 den Bebauungsplan 

"Hauptstraße 2" mit Örtlicher Bauvorschrift (ÖBV) als Satzung gemäß § 10 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans mit ÖBV ist der anliegenden 

Gebietsabgrenzung zu entnehmen.2 

                                                           
2 abgedruckt auf Seite 273 dieses Amtsblattes 
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Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit ÖBV bekannt gemacht. 

Die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes mit ÖBV wurde im Verfahren gem. 

§ 13a BauGB durchgeführt. Von einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB wurde 

abgesehen. 

Der Bebauungsplan, die Örtliche Bauvorschrift einschließlich seiner Begründung kann in 

dem Gemeindebüro der Gemeinde Jembke während der Sprechzeiten von jedermann 

eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der ÖBV kann umfassend 

Auskunft verlangt werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten 

Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser 

Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der 

Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in 

der zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan 

eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 

entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan und die Örtliche Bauvorschrift in 

Kraft.         

Jembke, den 13.05.2024 

 

(L. S.) 

 

Riemenschneider 

Bürgermeister 

 

I. 

 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 

 

der Samtgemeinde Hankensbüttel für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat 

der Samtgemeinde Hankensbüttel in der Sitzung am 31.01.2024 folgende 

Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf           8.441.000 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 11.554.500 Euro 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge     0 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf            0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  8.235.500 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  10.937.100 Euro 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        3.600 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit    2.962.700 Euro 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.959.100 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.056.700 Euro 

 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 11.198.800 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes         14.956.500 Euro 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.959.100 Euro 

festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

3.900.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Die Wertgrenze gemäß § 12 Absatz 1 der Verordnung zur Ausführung des kommunalen 

Haushaltsrechts (KomHKVO) zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsvergleichen für 

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung wird auf 250.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Es wird eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 6.489.000 Euro erhoben. Davon wird 

gemäß § 10 der Hauptsatzung die Hälfte nach der Einwohnerzahl (30.06.2023) 

festgesetzt. Für die andere Hälfte wird folgender Umlagesatz festgesetzt: 

 

27,180319 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage. 

 

Hankensbüttel, 18.03.2024 

 

Evers 

Samtgemeindebürgermeister 
ll. 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit verkündet. 

Die nach §§ 120 Abs. 2 und 122 Abs. 2 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG), sowie § 111 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 15 Abs. 6 Nieders. Gesetz über den 

Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 

30.04.2024 -AZ.: 111-09-02/6-1- erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 03.06. bis einschl. 

11.06.2024 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Rathaus der 

Samtgemeinde öffentlich aus. 

Hankensbüttel, 13.05.2024 

Evers 

Samtgemeindebürgermeister 

 

I. 

 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 

 

 der Gemeinde Rötgesbüttel für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat 

der Gemeinde Rötgesbüttel in der Sitzung am 07.03.2024 folgende Haushaltssatzung         

beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  2.772.500 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  2.885.600 Euro 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge  0 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.577.500 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.573.700 Euro 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  322.800 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  1.209.300 Euro 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  885.400 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  2.700 Euro 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  3.785.700 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  3.785.700 Euro 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 885.400 Euro 

festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 450.000 Euro 

festgesetzt. 
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§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

429.500 Euro festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie 

folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 490 v. H. 

 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 490 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 

 

Rötgesbüttel, 07.03.2024  

(L. S.) 

Schölkmann 

Bürgermeister 

ll. 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit verkündet. 

 

Die nach den § 120 Abs. 2 erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn 

am unter AZ.: 111-09-02/9-1 erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 03.06.2024 bis einschl. 

11.06.2024 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im 

Rathaus der Samtgemeinde Papenteich öffentlich aus. 

 

Rötgesbüttel, den 15.04.2024      

 

Schölkmann 

Bürgermeister 

 

S a t z u n g 

 

über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen in der 

Gemeinde Schönewörde (Entschädigungssatzung) 

 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Schönewörde in 

seiner Sitzung am 08.04.2024 folgende Satzung beschlossen:  

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied, Ehrenbeamter und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit 

für die Gemeinde wird grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung 

von Verdienstausfall, eines Pauschalstundensatzes für ausschließliche 

Haushaltsführung und Nachteile im beruflichen Bereich sowie Kinderbetreuungs-

aufwendungen und Auslagen besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach dieser 

Satzung. Entschädigungen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt. 
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(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat im 

Voraus gezahlt, wenn der Empfänger das Amt mind. zweidrittel des Monats innehat. 

Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine Dienstgeschäfte 

ununterbrochen - den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als zwei Monate 

nicht, so wird die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate hinausgehende 

Zeit gestrichen. Vom gleichen Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende 

Vertreter die Aufwandsentschädigung des Vertretenen. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt für diesen Zeitraum. 

 

(3) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von einem Empfänger einer 

Aufwandsentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter vom Beginn des 

nächsten Kalendermonats die Aufwandsentschädigung in voller Höhe. Die bisherige 

Aufwandsentschädigung des Vertreters entfällt von diesem Zeitpunkt an. Ruht das 

Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 

(4) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz 

(Fahrtkostenpauschale) gezahlt wird, gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

 

(5) Ist der Empfänger einer pauschalen Fahrtkostenentschädigung an der Ausübung 

seiner ehrenamtlichen Tätigkeit vorübergehend verhindert, so entfällt die pauschale 

Fahrtkostenentschädigung von Beginn des folgenden und jeden weiteren 

Kalendermonats seiner Verhinderung. Für den gleichen Zeitraum erhält der 

Vertreter die pauschale Fahrtkostenentschädigung des Vertretenen unter Wegfall 

einer evtl. eigenen Fahrtkostenentschädigung. Bei Wiederaufnahme seiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit erhält der Vertretene seine pauschale 

Fahrtkostenentschädigung vom folgenden Monat an. 

 

(6) Wird die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit von dem Empfänger einer 

pauschalen Fahrtkostenentschädigung endgültig beendet, so erhält der Vertreter 

vom Beginn des nächsten Kalendermonats die pauschale Fahrtkostenentschädigung 

in voller Höhe. Die bisherige Fahrtkostenentschädigung des Vertreters entfällt von 

diesem Zeitpunkt an. Ruht ein Mandat, so wird keine Fahrtkostenentschädigung 

gezahlt. 

 

§ 2 

Sitzungsgeld für Ratsmitglieder 

 

(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld von 30,-- Euro je Sitzung.  

 

(2) Sitzungsgeld wird auch gewährt für weitere Veranstaltungen, wie Besprechungen, 

Besichtigungen und Empfänge u. ä, sofern die Teilnahme an diesen Veranstaltungen 

vom Verwaltungsausschuss oder in Eilfällen vom Bürgermeister genehmigt wurde. 

Ausgenommen hiervon sind Vorbesprechungen von Rats- und Ausschusssitzungen.  

 

Die Entschädigungen werden auf Grund der Anwesenheitslisten, in besonderen 

Fällen auf Anforderung gezahlt. 

 

(3) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit 

Ausnahme der Fahrtkosten nach § 5 dieser Satzung, unbeschadet der Regelung 

über die Reisekosten in § 9. Sie umfasst nicht den Ersatz der Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung.  
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(4) Dauert eine Sitzung länger als 6 Stunden, so kann auf besonderen Beschluss des 

Verwaltungsausschusses höchstens ein weiteres Sitzungsgeld gewährt werden. Bei 

mehreren Sitzungen, gleich welcher Art, die an einem Tage stattfinden, wird für die 

2. Sitzung die Hälfte des Sitzungsgeldes gezahlt, weitere Sitzungsgelder für 

Sitzungen am gleichen Tage werden nicht gezahlt. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr 

hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen wurde. 

 

§ 3 

Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 

Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 30,-- Euro, sofern sie während 

der gesamten Sitzung anwesend waren. § 2 Abs. 2, und 3 sowie § 5 dieser Satzung 

gelten entsprechend. 

 

§ 4 

Zusätzliche Aufwandsentschädigungen 

 

Neben den Beträgen aus § 2 dieser Satzung werden monatlich folgende zusätzliche 

Aufwandsentschädigungen gezahlt: 

 

a) an den Bürgermeister   600,-- Euro   

b) an den 1. stellv. Bürgermeister  100,-- Euro    

                           

§ 5 

Fahrtkosten 

 

(1) Für Fahrten innerhalb des Samtgemeindegebietes wird eine monatliche 

Fahrtkostenpauschale gewährt: 

 

 dem Bürgermeister    100,-- Euro 

 

Damit entfällt eine Entschädigung nach Abs. 2. Für Dienstreisen außerhalb des 

Samtgemeindegebietes gilt § 8 dieser Satzung entsprechend. 

 

(2) Die übrigen Ratsmitglieder und ehrenamtlich Tätigen erhalten für Fahrten 

innerhalb der Samtgemeinde bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges 

0,30 Euro je gefahrenen Kilometer. Wegstreckennachweise sind zu führen. 

  

(3) Fahrtkosten werden nur von dem für das Mandat maßgeblichen Wohnsitz aus 

erstattet. Bis zu einer Entfernung von 2 km entfallen Fahrtkosten. 

 

§ 6 

Verdienstausfall 

 

(1) Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall haben 

 

a)  Ratsmitglieder, neben ihrer Aufwandsentschädigung, 

 

b) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten, 

 

c)  Sonstige ehrenamtlich tätige Personen, sofern sie keine Aufwandsentschädigung 

erhalten. 

 

Verdienstausfall wird auf Antrag ersetzt. Der Ersatz des Verdienstausfalles wird für 

jede angefangene Stunde der regelmäßigen Arbeitszeit berechnet.  
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(2) Unselbständig Tätigen wird der notwendigerweise entstandene und 

nachgewiesene Verdienstausfall im Hauptberuf ersetzt. Der Ersatz des 

Verdienstausfalles wird für die versäumte Zeit in der regelmäßigen Arbeitszeit 

berechnet, sofern ihnen eine Freistellung von der Arbeit unter Fortzahlung ihrer 

Bezüge nicht zusteht. 

 

(3) Selbständig Tätigen kann eine Verdienstausfallpauschale je Stunde an Werktagen 

von Montag bis Freitag für die Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr und an Samstagen von 

8.00 bis 12.00 Uhr gezahlt werden für notwendigerweise entstandenen und 

nachgewiesenen Verdienstausfall im Hauptberuf, die im Einzelfall auf der Grundlage 

des glaubhaft gemachten Einkommens festgesetzt wird. 

 

(4) Die Entschädigung für Verdienstausfall nach Abs. 2 und 3 wird auf höchstens 30,--

Euro je Stunde begrenzt. Dabei erhalten unselbstständig und selbständig Tätige, 

deren Beschäftigungsort außerhalb der Gemeinde liegt, maximal zwei Stunden vor 

und nach der Sitzung als Wegezeit angerechnet. Ist die Beschäftigung innerhalb der 

Gemeinde, wird maximal eine Stunde vor und nach der Sitzung als Wegezeit 

angerechnet. Letzter Satz gilt auch für die Empfänger des Pauschalstundensatzes. 

 

(5) Für Anspruchsberechtigte, die keine Ersatzansprüche nach den Abs. 2 bis 4 geltend 

machen können, denen aber im sonstigen beruflichen Bereich ein Nachteil entsteht, 

wird der Pauschalstundensatz gem. § 55 Abs. 1 i. V. m. § 44 Abs. 1, 2 NKomVG, 

§ 55 Abs. 2 NKomVG auf 20,-- Euro festgelegt. 

 

(6) Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Sinne von § 54 Abs. 2 

NKomVG für bis zu 5 Arbeitstagen in jeder Wahlperiode wird ein entstehender 

Verdienstausfall für unselbständig Erwerbstätige bis zum Höchstbetrag von 25,-- 

Euro je Stunde, höchstens 175,-- Euro je Tag, erstattet. 

 

(7) Vom Gemeinderat entsandte Mitglieder in Gremien von wirtschaftlichen und 

nichtwirtschaftlichen Unternehmen, von Vereinen, Verbänden und sonstigen 

Institutionen erhalten Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Verdienstausfallerstattung 

nach den Bestimmungen dieser Satzung. Dies gilt nicht, wenn diese Institutionen 

entsprechende Leistungen gewähren. Bei geringeren Leistungen als nach dieser 

Satzung vorgesehen, wird keine Aufstockung vorgenommen. 

Aufsichtsratsvergütungen und vergleichbare Leistungen sind anzurechnen. 

 

§ 7 

Aufwendungen für Kinderbetreuung 

 

(1) Aufwendungen für Kinderbetreuung im Sinne dieser Satzung liegen vor, wenn für 

die Gemeinde ehrenamtliche Personen, Ehrenbeamte und Ratsmitglieder infolge 

ihrer Tätigkeit Vorkehrungen für die Betreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr 

treffen müssen. Die Notwendigkeit besonderer Vorkehrungen wird angenommen, 

wenn der Wohngemeinschaft des in §6 Satz 1 genannten Personenkreises keine 

weiteren Personen angehören, die zur Betreuung der Kinder in der Lage sind und 

die Kinder nicht anderweitig, z.B. in der Kindertagesstätte, betreut werden. 

 

(2) Anspruchsberechtigte erhalten auf Antrag die nachgewiesenen Aufwendungen für 

eine   Kinderbetreuung bis zu einem Höchstbetrag. Dieser wird auf max. 25,00 Euro 

je Tag festgesetzt. 
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§ 8 

Auslagen 

 

(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 

nachgewiesenen Auslagen, soweit dies durch Gesetz oder diese Satzung nicht 

ausgeschlossen ist. 

(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 20,-- Euro im Monat begrenzt. 

 

(3) Aufwendungen für eine Kinderbetreuung werden hiervon nicht erfasst. 

 

§ 9 

Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes 

 

(1) Für genehmigte Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes erhalten 

Ratsmitglieder, Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Personen 

Reisekostenvergütungen, Übernachtungs- und Tagegeld nach den Bestimmungen 

des Bundesreisekostenrechts. Dienstreisen dieses Personenkreises, mit Ausnahme 

des Bürgermeisters, bedürfen der vorherigen Zustimmung des 

Verwaltungsausschusses. In Eilfällen sind die vorherige Zustimmung des 

Bürgermeisters und die nachträgliche Genehmigung des Verwaltungsausschusses 

einzuholen. 

 

(2) Bei Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges wird eine 

Wegstreckenentschädigung von 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer gezahlt. 

 

§ 10 

Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 

 

Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form bezeichnet sind, 

werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder 

männlichen Sprachform verwendet. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.05.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 

Entschädigungssatzung vom 21.12.2009 außer Kraft. 

 

Schönewörde, den 08.04.24 

 

Buchholz 

Bürgermeister  

 

Öffentliche Bekanntmachung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2022 der 

Gemeinde Wesendorf 

 

Der Rat der Gemeinde Wesendorf hat in seiner Sitzung am 23.04.2024 die 

Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 gemäß § 129 Abs. 1 NKomVG 

beschlossen und dem Bürgermeister für diese Jahre die Entlastung erteilt. 

 

Die Jahresabschlüsse liegen gemäß §§ 129 Abs. 2 NKomVG vom 03.06.2024 bis 

11.06.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten im Gemeindebüro sowie im 

Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf zur Einsichtnahme öffentlich aus.  

 

Wesendorf, 22.05.2024 

 

Schulz 

Bürgermeister 
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C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 

 

- - - 

 

D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 

 

- - - 

 



 

Flächennutzungsplan der Stadt Wittingen, 47. Änderung 
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